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A 0107/2016 (STK) 

Auftrag Karin Kissling (CVP, Wolfwil): Zuständigkeit des Friedensrichters auch bei 

einer Streitgenossenschaft (29.06.2016)  

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, § 5 Abs. 2 lit. a des Gesetzes über die Gerichtsorganisation 

aufzuheben. Damit soll die Kompetenz der Friedensrichter auf Streitgenossenschaften ausge-

dehnt werden.  

 

Begründung 29.06.2016: schriftlich. 

 

In § 5 des Gesetzes über die Gerichtsorganisation (GO) werden die Kompetenzen des Frie-

densrichters in Zivilsachen beschrieben. Dabei werden in Abs. 2 verschiedene Ausnahmen von 

der allgemeinen Zuständigkeit aufgeführt. Eine davon ist in lit. a das Vorliegen einer Streit-

genossenschaft.  

Genau diese Bestimmung führt dazu, dass der Friedensrichter in nachbarrechtlichen Streitig-

keiten häufig nicht zuständig ist. In vielen Fällen finden sich auf einer Seite Miteigentümer, 

z.B. ein Ehepaar, wieder, womit die Zuständigkeit des Friedensrichters nicht mehr gegeben 

ist.  

In der Antwort zur Interpellation I 0014/2016 „Schlichtungsverfahren“ führt der Regierungs-

rat aus, dass „der Gesetzgeber ganz im Sinne einer niederschwelligen, raschen und kosten-

günstigen Streiterledigung vor Ort in der Gemeinde zwischen lokalen Kontrahenten“ ent-

schieden hat, das Lokalprinzip einzuführen. Daraus schliesse ich, dass es nicht im Sinne des 

Gesetzgebers gewesen sein kann, dass nun gerade sehr viele solcher Angelegenheiten eben 

nicht durch den Friedensrichter erledigt werden können. Dies bestätigt der Regierungsrat an 

anderer Stelle in der genannten Interpellation noch einmal, in dem er ausführt, dass die 

durch den Friedensrichter „üblicherweise zu behandelnden Fälle hauptsächlich nachbarrecht-

liche Belange betreffen“.  

Die massive Einschränkung durch den Ausschluss von Streitgenossenschaften vom Schlich-

tungsverfahren durch den Friedensrichter ist deshalb aufzuheben.  
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